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Bürgerservice

Unser Service für Sie:
Bürgermeisteramt Neuhausen
Schlossplatz 1
73765 Neuhausen auf den Fildern
Tel. 07158 1700-0
Fax: 07158 1700-77
info@neuhausen-fildern.de
www.neuhausen-fildern.de

Wir sind für Sie da:
Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag, 8.30 bis 12.00 Uhr, dienstags 
zusätzlich 14.00 bis 18.00 Uhr. Gerne 
können Sie einen Termin außerhalb 
der Öffnungszeiten vereinbaren.
Öffnungszeiten Bürgerbüro ohne 
Termin: 
Dienstag  14 - 18 Uhr 
Donnerstag  7 - 12 Uhr  
Öffnungszeiten Bürgerbüro mit 
Termin: 
Montag 8 - 12 Uhr 
Dienstag  8:30 - 12 Uhr 
Donnerstag  12 - 17 Uhr  
Freitag 8:30 - 12 Uhr 
Terminvereinbarung: 
Tel. 07158/1700-18 / -19 / -20 / -21
buergerbuero@neuhausen-fildern.de
www.terminland.de/neuhausen-
fildern

Bezugspreis Amtsblatt:
Das Abonnement von 
„Neuhausen:aktuell“ kostet pro 
Halbjahr 24,10 €.

Notrufnummern

Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 
 112
Krankentransport  19222
Polizeinotruf  110
Polizeiposten Neuhausen 9516-0
Polizeirevier 
Filderstadt-Bernhausen 0711 70913
Wasserleitungsschaden 
 0800 3629447
EnBW Regional AG 
Service Neuhausen 07158 9019-0
Störungsannahme 
- Strom 0800 3629477
- Erdgas 0800 3629447

Wichtige Informationen

Termine Bürgerbüro und  
Standesamt
Termine für das Bürgerbüro und 
das Standesamt können Sie online 
buchen. Den entsprechenden Link 
finden Sie auf unserer Homepage 
(www.neuhausen-fildern.de) auf 
der Startseite in der rechten Spalte. 
Termine für das Bürgerbüro erhal-
ten Sie auch unter den Durchwah-
len 07158 1700-18, -19, -20 oder -21. 
Dienstags von 14 bis 18 Uhr und am 
Donnerstagvormittag von 7 bis 12 
Uhr benötigen Sie im Bürgerbüro 
keinen Termin. Allerdings ist mit 
längeren Wartezeiten zu rechnen.

Aktuelle Stellenangebote
Bei der Gemeinde Neuhausen auf 
den Fildern sind folgende Stellen zu 
besetzen:
• Ausbildungsplatz zum Verwal-

tungsfachangestellten (m/w/d)
• Stellen für das Anerkennungs-/

Berufspraktikum als Erzie-
her (m/w/d), als Kinderpfleger 
(m/w/d) oder als sozialpädagogi-
scher Assistent (m/w/d)

• Stellen für das Vorpraktikum/Be-
rufspraktikum während der klas-
sischen Ausbildung zum Erzieher 
(m/w/d), Kinderpfleger (m/w/d) 
und sozialpädagogischen Assis-
tenten (m/w/d)

• Platz für das Einführungsprakti-
kum Bachelor of Arts/Public Ma-
nagement (m/w/d)

• Plätze für die Praxisphase Bache-
lor of Arts/Public Management 
(m/w/d)

• FSJ an der Mozartschule
• Jugendbegleiter (m/w/d) für die 

Mozartschule und die Anton-
Walter-Grundschule

Detaillierte Informationen finden Sie 
unter www.neuhausen-fildern.de/
gemeinde/aktuelle-stellenangebote. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Gasleitungsarbeiten Esslinger Straße
Aufgrund von Gasleitungsarbeiten 
und daraus resultierend einer halb-
seitigen Sperrung der Esslinger Stra-
ße muss die Buslinienführung geän-
dert werden. Nicht angefahren wird 
die Bushaltestelle Traube in Rich-
tung Ortsmitte. Voraussichtlich ab 
11.03. bis einschließlich 19.03.2024 
werden die Buslinien über die 
Schlosserstraße und Wagnerstraße 
zurück auf die Esslinger Straße ge-
führt. Die Haltestelle Péronnasplatz 
wird wieder normal angefahren.

Veranstaltungen

9.3.: Kindergarten Horber Wald, 
Kindersachenmarkt, Ev. Gemeinde-
haus
9.3.: RKV, Fahrradbörse, Egelsee-
Festhalle
9.3.: Musikschule, Sound(d)ay, Obe-
res Schloss
10.3.: Kath. Kirche, Kirche kunter-
bunt, Kath. Gemeindehaus
12.3.: Gemeinde Neuhausen, Bür-
gerwerkstatt, Saalbau
12.3.: DRK, Blutspende-Termin, 
Kath. Gemeindehaus
16.3.: IGL, Warentauschtag, Egel-
see-Festhalle
16.3.: FW, Bachputzede, Treffpunkt: 
Rathaus (unteres Parkdeck)
17.3.: Kath. Kirche, Neuhauser Or-
gelkonzert-Reihe, Kath. Kirche
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Sportlerehrung für das Jahr 2023
Die Gemeinde Neuhausen auf den Fildern ehrt jährlich die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Jah-
res. Grundlage für die Ehrungen sind die Richtlinien zur Sportlerehrung der Gemeinde Neuhausen auf den 
Fildern.
Sollten auch Sie im vergangenen Jahr Erfolge in Ihrer Sportart gefeiert haben, so können Sie sich für weitere 
Informationen gerne an das Büro des Bürgermeisters, Frau Kwasnitschka (kwasnitschka@neuhausen-fildern.
de, Tel. 1700-27) wenden. Bitte melden Sie sich bis spätestens Freitag, 15. März 2024, damit wir Ihren Erfolg 
bei der Sportlerehrung im Mai berücksichtigen können.

Einladung zur Bürgerwerkstatt - Älterwerden in Neuhausen

Gemeinsam gestalten wir unsere Zukunft
Herzliche Einladung an Einwohner 
aller Generationen zur Bürger-
werkstatt
am Dienstag, 12.03.2024  
ab 17.00 Uhr  
im Saalbau in Neuhausen
Sie sind herzlich eingeladen als 
Gemeinschaft darüber zu spre-
chen, wie wir das Älterwerden in 

unserer Gemeinde positiv gestal-
ten können. In einer Bürgerbefra-
gung haben wir bereits wertvolle 
Erkenntnisse und Einsichten ge-
wonnen und mit diesen Ergebnis-
sen möchten wir gemeinsam Ideen 
für die Zukunft entwickeln. Die 
Bürgerwerkstatt bietet eine ein-
zigartige Gelegenheit, aktiv an der 

Entwicklung unserer Gemeinde 
teilzunehmen. Gemeinsam kön-
nen wir Lösungen finden und eine 
lebendige, inklusive Umgebung 
für alle Generationen schaffen.  
Ihre Teilnahme macht den Unter-
schied. Wir freuen uns darauf, Sie 
am 12.03.2024 im Saalbau Neuhau-
sen zu begrüßen.

Informationen für Bauherrschaften und Bauinteressierte
Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg wurde zum 25.11.2023 geändert und beinhaltet wesentliche 
Änderungen zur Digitalisierung und Beschleunigung der Bauantragsverfahren. Ab dem 01.03.2024 nimmt die 
Untere Baurechtsbehörde des Landratsamts Esslingen digitale Bauanträge nur noch über das virtuelle Bauamt 
(Viba-BW) an. Dieses finden Sie unter folgendem Link: https://bw.digitalebaugenehmigung.de/lk-esslingen/
Wir bitten um Berücksichtigung und stehen Ihnen bei Fragen gerne telefonisch (07158/170042) 
oder per E-Mail (Ortsbauamt@neuhausen-fildern.de) zur Verfügung.

Spende für die FFW Neuhausen: Im Jahr 2023 bekam die Jugend- und Aktiven Feuerwehr Neuhausen eine Zu-
sage für die Kostenübernahme eines Zeltes und mehrerer Werbebanner von der Baden-Württembergischen 
Bank. Diese Unterstützung ist ein wesentlicher Beitrag zur Förderung der Mitgliederwerbung für das Ehren-
amt in unserer Organisation. Die Finanzierung dieser Anschaffungen wurde durch den BW Bank Spendentopf 
„PS-Sparen“ ermöglicht.
Am 12. Januar 2024 erreichte uns ein weiterer Meilenstein in dieser Partnerschaft. Sandra Winkler, Vertreterin 
der BW Bank Filiale in Filderstadt-Bernhausen, überreichte Vertretern der FFW Neuhausen einen symbolischen 
Scheck. Die Freiwillige Feuerwehr Neuhausen ist außerordentlich dankbar für diese großzügige Spende in 
Höhe von 2.100 €, sie ist ein signifikanter Beitrag zur Weiterentwicklung der Mitgliederwerbungsinitiativen.
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Anlage eines Amphibien-Laich-
biotopes: In einer Pfütze in einem 
Zufahrtsbereich zum Rohrbach-
hof legen seit mehreren Jahren 
zahlreiche Grasfrösche ihren 
Laich ab. Der Laich kann dort in 
Trockenphasen nicht überleben. 
Da in der nahen Umgebung kein 
geeignetes Laichbiotop vorhan-
den ist, haben ehrenamtliche Na-
turschützer angeregt, ein Laich-
biotop anzulegen. Zusammen mit 
der Unteren Naturschutzbehör-
de wurde ein dafür geeignetes 
Grundstück gesucht.

Am Kapellenweg ist nun eine na-
türliche Grünland-Senke vertieft, 
mit Lehm abgedichtet und so zu 
einem Laichbiotop erweitert wor-
den. Gespeist wird das Biotop mit 
dem Grabenwasser durch den ge-
ringfügigen Umbau von Graben-
dolen.

Die Fertigstellung war eine Punktlandung. In den nächsten Tagen werden die ersten Laichballen in das neu 
angelegte Laichbiotop umgesiedelt.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt hatte im Oktober der Ausführung dieser Naturschutzmaßnahme zu-
gestimmt.

Sammelplatz nur noch bis 10.03.2024 geöffnet – keine Öffnungszeiten

Sammelplatz für Obstbaumschnittgut
Für die Obstbaumschnitt-Saison 
2024 wurde wieder ein zusätzli-
cher Sammelplatz für das anfal-
lende Schnittgut eingerichtet. Der 
Abtransport des Schnittguts macht 
den Bewirtschaftern der Obstbaum-
wiesen oft noch einmal so viel Ar-
beit wie das eigentliche Schneiden. 
Die gemeinsam mit dem Landrat-
samt Esslingen und dem Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Landkreises 
eingerichteten zusätzlichen Sam-
melstellen sollen die Arbeit erleich-
tern.
Nur noch bis einschließlich 10. März 
2024 kann das Schnittgut ganztags 
auf dem Sammelplatz (Standort 
siehe Karte) abgeladen werden, es 
gibt keine Öffnungszeiten oder Ma-
ximalabgaben.
Die Ablagerung von anderen Grün-
abfällen ist nicht gestattet. Garten-
grünschnitt sowie nicht verholztes 
Material entsorgen Sie bitte über 
Ihre Biotonne. Schnittgut von im-
mergrünen Sträuchern können Sie 
beim Grünschnittsammelplatz zu 
den üblichen Öffnungszeiten ab-
geben. Diese Art Grünschnitt ist für 
die energetische Verwertung nicht 
geeignet und sorgt bei der Verar-
beitung für Probleme.
Das gesammelte Schnittgut wird 
von einem Unternehmen im An-
schluss gehäckselt und der energeti-
schen Verwertung zugeführt.
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Blut wird täglich zur Behandlung 
von Patientinnen und Patienten 
benötigt.
Es ist nie zu spät für eine gute Tat.
Worauf warten? Jetzt liegend Le-
ben retten! Jeder Typ ist gefragt!
Nächster Termin:
Dienstag, dem 12.03.2024
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Katholisches Gemeindehaus,  
St. Petrus und Paulus, Klosterstr.
73765 NEUHAUSEN

Erst wenn’s fehlt fällt’s auf: Jetzt Blutspender werden

Es ist nie zu spät für eine gute Tat
Jetzt Blutspendertermin online re-
servieren unter 
www.blutspende.de/termine

Blut spenden? So einfach läuft‘s:
1.  Wunschtermin online reservieren 

und am Tag der Spende reichlich 
(alkoholfrei) trinken

2.  Anmeldung vor Ort unter Vorla-
ge des Personalausweises 

3.  Ausfüllen des medizinischen Fra-
gebogens

4.  Kurzes, ärztliches Gespräch 
und eine kleine Laborkontrolle

5.  Die Blutspende: Abnahme von 
ca. 500ml Blut, dauert nur 5-10 
Minuten

6.  Ruhepause und Snacks im An-
schluss an die Spende

Alle Termine und weitere Infor-
mationen unter 
www.blutspende.de oder unter 
0800 11 949 11.

Gemeinschaft für Heimatgeschichte Neuhausen - Serie Zeugnisse der Herren von Neuhausen Teil 18

Margaretha von Neuhausen, Äbtissin im Kloster Heiligkreuztal

Margaretha von Neuhausen wird 
zwischen 1403 und 1432 immer wie-
der als Äbtissin des Zisterzienserin-
nenklosters Heiligkreuztal bei Ried-
lingen/Donau genannt: 1403-1414, 
1419-1420 und 1431-1432, teilweise 
alleine, dann aber auch gleichzei-
tig mit anderen Äbtissinnen. Das 
kann auf Spannungen im Konvent, 
aber auch auf mehrere kurzzeitige 
Amtszeiten hinweisen. Margaretha 
wird 1391 erstmals als Chorfrau ge-
nannt. Ihre Eltern waren Werner V. 
und Salome Herter von Herteneck. 
Außer ihr waren noch 2 Schwestern 
Nonnen in Heiligkreuztal: Anna und 
Salome von Neuhausen. Katharina 
von Neuhausen war zuerst im Klos-
ter Sirnau, übersiedelte später auch 
ins Kloster Heiligkreuztal.

Margaretha von Neuhausen war in 
einer schwierigen Zeit Äbtissin des 
Klosters. Die Chorfrauen gehörten 
fast ausschließlich dem Adel an und 
wollten auf ihr standesgemäßes Le-
ben nicht verzichten, lehnten stren-
ge Klausur, Armut und gemein-
sames Leben ab. Der Konvent in 
Heiligkreuztal hatte bereits im 14. 
Jahrhundert das Gebot der persön-
lichen Armut aufgegeben. Die Non-
nen verfügten über Privatbesitz, mit 
dem sie Käufe tätigen konnten. Sie 
besaßen eigene Kammern und klei-
deten sich nach dem Vorbild adeli-
ger Damen. Viele erhielten von ih-
ren Familien weitere Zuwendungen.
Das Todesjahr der Äbtissin ist nicht 
überliefert. Sie wurde in der Äbtis-
sinnengruft hinter dem Kreuzgang 

beigesetzt. Dort befindet sich in der 
Äbtissinnengalerie im Nordflügel 
ihr Gemälde. Die heute teilweise 
nicht mehr lesbare und hier ergänz-
te Inschrift hat folgenden Wortlaut:

Fraw Margareta von Ninehusen die 
19. Aeptissin.
Fraw Margrett von Nuiehusen Ain 
truiwe ist
worden Aebtissin zue diser frist.
Ein thugendsamme lobliche frawe.
Irem [Convent freindtlich] und 
thr(ui)
Dem sy [gebesseret] irhe pfr(ünd]
O gütig gegen allem ihren gesind
Der ewig Gott well geben ihr die 
e[wig]
Gnad, darin sie ewig Freuden find.
Textauszüge aus dem Buch „Kloster 
Heiligkreuztal“.
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Sterbefälle

Was tun bei Todesfällen?

Ist der Sterbefall innerhalb Neu-
hausens eingetreten, muss er beim 
Standesamt Neuhausen (Rathaus, 
EG, Zimmer 001 oder 002) durch die 
Angehörigen oder das beauftragte 
Bestattungsinstitut angezeigt wer-
den. Bei auswärts Verstorbenen 
beim Standesamt des jeweiligen 
Sterbeortes. Außerdem muss ein 
Todesfall beim Friedhofsamt (Rat-
haus, Erdgeschoss, Zimmer 003, 
Tel. 1700-20) gemeldet werden. 
Liegt der Sterbefall am Wochen-
ende, kann der Beerdigungstermin 
mit dem jeweiligen Pfarramt festge-
legt werden. Der Termin muss aber 
gleichzeitig mit dem Bestattungsin-
stitut Dörfler Bestattungen GmbH, 
Ernst-Sachs-Str. 2, 73207 Plochin-
gen, Tel. 07153 83670, abgespro-
chen werden.

Bereitschaftsdienste

Ärztliche Versorgung
im Notfall

Ärztliche Versorgung im Notfall

Notfallpraxis und ärztlicher Haus-
besuchsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feierta-
gen und außerhalb der Sprechzei-
ten: kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr: 
docdirekt – kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für 
gesetzlich Versicherte unter 0711 – 
96589700 oder docdirekt.de
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist 
nicht mit dem Rettungsdienst zu 
verwechseln, der in medizinischen 
Notfällen unter der Rufnummer 112 
zu rufen ist.

Zentrale Notfallpraxis
für die Fildergemeinden
in der Filderklinik, Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden
am Freitag und vor Feiertagen 16 – 
22 Uhr,
am Samstag, Sonntag u. Feiertag 10 
– 16 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Bringen Sie bitte Ihre Kranken-
versichertenkarte mit.

Kinder- und jugendärztlicher Be-
reitschaftsdienst
Zuständig ist die zentrale kinder- und 
jugendärztliche Notfallpraxis und 
die Notaufnahme für Kinder und 
Jugendliche am Klinikum Esslingen, 
Hirschlandstraße 97, 73730 Esslingen:
Montag bis Freitag: 19 bis 8 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag:
8 bis 8 Uhr (ohne Voranmeldung)
Der ärztliche Bereitschaftsdienst für 
Kinder und Jugendliche ist unter der 
kostenfreien Rufnummer 116117 zu 
erreichen.

Zahnärztlicher Notdienst
Unter der einheitlichen Telefon-
nummer 0761/120 120 00 erhalten 
Sie die Information, welche Zahn-
arztpraxis in Ihrer Umgebung zum 
Zeitpunkt Ihres Anrufes Notdienst 
hat. Alternativ finden Sie online 
den Notfalldienst: www.kzvbw.de/
patienten/zahnarzt-notdienst

Augenärztlicher Notdienst
Kostenfreie Rufnummer 116117

HNO-ärztlicher Notdienst
Kostenfreie Rufnummer 116117

Frauenärztlicher Notdienst
Tel. 0711/3511993

Giftzentrale
Tel. 0761/19240

Tierärztlicher Notdienst
Der Bereitschafts-Notdienst 
ist zu erfragen unter Telefon 
07022/2790692.

Bereitschaftsdienst 
der Apotheken

Dienstwechsel an Sonn- und Feier-
tagen um 8.30 Uhr

8.3.: Apotheke im Lammgarten, ES-
Oberesslingen, Plochinger Str. 115/1, 
Tel. 0711/75870970
Rats-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, 
Irisstr. 9, Tel. 0711/751438

9.3.: Apotheke im Neckar-Center, ES-
Weil, Weilstr. 227, Tel. 0711/9388155
Bären Apotheke, S-Vaihingen, 
Katzenbachstr. 44, Tel. 0711/731871

10.3.: Obertor-Apotheke, 
ES-Stadtmitte, Obertorstr. 41, 
Tel. 0711/3969580
Waldau-Apotheke, S-Degerloch, 
Epplestr. 3, Tel. 0711/760624

11.3.: Pliensau-Apotheke, ES-Stadt-
mitte, Oberer Metzgerbach 2, 
Tel. 0711/356813
Neue Apotheke, L.-E.-Echterdingen, 
Hauptstr. 44, Tel. 0711/7949910

12.3.: Rosenau-Apotheke, ES-Ober-
esslingen, Plochinger Str. 81, 
Tel. 0711/3154770
Forum-Apotheke, S-Sillenbuch, Kirch-
heimer Str. 128, Tel. 0711/4791910

13.3.: Rathaus-Apotheke, Denken-
dorf, Friedrichstr. 6, Tel. 0711/344103

Garben-Apotheke, S-Plieningen, 
Wollgrasweg 17, Tel. 0711/4560020

14.3.: Apotheke am Theater, ES-
Stadtmitte, Küferstr. 2, 
Tel. 0711/2585960
Apotheke am Rathaus, Filderstadt-
Sielmingen, Sielminger Hauptstr. 29, 
Tel. 07158/8644

Sie können die Apotheken-Not-
dienste auch online erfragen:
www.aponet.de

Müllkalender

Abfuhrtermine

Donnerstag, 7.3.: 
Biotonne

Mittwoch, 13.3.:  
Gelbe(r) Tonne/Sack

Donnerstag, 14.3.:  
Restmüll 2-wöchentlich

Gelbe Säcke
Gelbe Säcke gibt es auch bei „Kre-
ativ mit Hörz“ / Poststelle, Schloss-
platz 4.

Altpapiersammlung
Die nächste Altpapiersammlung fin-
det am Samstag, 23.3., statt. Es sam-
melt der Musikverein.

Reklamationen bei der Abfuhr/Ab-
holung von

- Bio- und Restmülltonnen:
Fa. ALBA Süd GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 9312-526

- Gelben Säcken und Tonnen:
Fa. Remondis GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 1223255

- Papiertonnen:
Fa. ALBA Süd GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 9312-526

Öffnungszeiten Recyclinghof und 
Grünschnittsammelplatz bei der 
Kleingartenanlage 
(Zufahrt Schlossstraße)

Dienstag  15.00 – 18.00 Uhr
Freitag  15.00 – 18.00 Uhr
Samstag  09.00 – 12.00 Uhr

Sperrmüll anliefern  
ohne Wartezeit?
Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb hilft 
gerne.
Tel. 0800 9312-526 oder
Tel. 0711 9312-526
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Bürgertreff-Büro, Bäderstr. 1, Arbeitstage Di, Mi, Do 
Leiterin des Bürgertreffs: Magdalena Heinrichs 

Tel.: 07158/940933 / E-Mail: info@neuhausen-buergertreff.de / www.neuhausen-buergertreff.de 
Weitere Informationen unter der Rubrik Ostertagshof. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Wochenübersicht 
der öffentlichen Veranstaltungen 
 

Montag, 11.03.24 
16.30 Uhr Spanische Eltern-Kind-

Gruppe: Die Solecitos 
(nach vorheriger Anmeldung) 
 

Mittwoch, 13.03.24 
12.00 Uhr Mittagstisch  

(nach vorheriger Anmeldung) 
18.00 Uhr Beratung 

Patientenverfügung  
(mit vorheriger Terminvereinbarung) 

18.00 Uhr Nähtreff 
 

Donnerstag, 14.03.24 
10.00 Uhr Krabbelgruppe 

Schnullerbande  
(nach vorheriger Anmeldung) 

14.00 Uhr Spiele-Treff 
15.00 Uhr  Die jungen Alten 
 

Freitag, 15.03.24 
19.00 Uhr Freies Tanzen 
18.00 Uhr Sprachcafé 

Digitale Wunderwelt- Einführung für Menschen 
zwischen 60 und 100 
Dienstag, 19.03.2024, 15.00 Uhr 
 

Wie schafft man sich hilfreiche Netzwerke? 
Vorgestellt wird das Bürger-Netzwerk Denkendorf, das 
nach dem Prinzip „Geben und Nehmen“ Jung und Alt 
einladen will, zum gelingenden Zusammenleben 
beizutragen. Diesem Netzwerk kann man schriftlich, 
telefonisch – und ganz einfach auch online beitreten. 
Vorgestellt wird das sehr aktuelle und beispielhafte 
Projekt von Vertretern der Bürgergruppe, die dieses 
Netzwerk entwickelt hat. Sie werden erläutern, wie es 
funktioniert und welche Anliegen es aufnehmen wird. 
Außerdem werden sie Grundzüge weiterer „sozialer“ 
Medien wie WhatsApp, Tiktok und nebenan.de vorstellen. 
 

Ansprechpartnerin: Inge Hafner 

Café Jahreszeit  
Sonntag, 17.03.2024, ab 14.30 Uhr  
 

Das Team der engagierten Volunteers der Initiative Café 
Jahreszeit laden herzlich zu einem Kaffeenachmittag ein. 
Alle, die gerne in geselliger Runde den Sonntagskaffee 
mit selbstgebackenen Kuchen genießen möchten, sind 
herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns über Ihr 
Kommen! 
 

Ansprechpartnerin: Helga Hugo 

Die jungen Alten 
Donnerstag, 14.03.2024,  
15.00 Uhr  
  

Auch wir waren gestern die "Jugend 
von heute".  
Sie sind 60-80 Jahre oder älter und 
wollen Erinnerungen aus den ersten  
20-25 Jahren Ihres Lebens mit anderen 
Menschen austauschen. 
Erzählen und zuhören ohne 
vorgegebenes Schema. Wir treffen uns 
1x im Monat, jeden 2. Donnerstag.  
Ich freue mich auf Ihr Interesse. 
 

Ansprechpartnerin: Mechthild Volz 

Freies Tanzen 
Freitag, 15.03.2024 ab 19.00 Uhr  
 

Sei dabei, tanz ganz frei …! 
Wer Freude an der Bewegung zu ganz unterschiedlicher 
Musik hat, ist hier richtig.  
Ob alt oder jung, ob sportlich oder gemütlich, ungeachtet 
körperlicher Einschränkungen tanzen wir zusammen – 
und doch jeder für sich. Uns eint die Freude an der 
Bewegung zur Rock- und Countrymusik, die Lebenslust 
und die Energie, die wir beim Tanzen empfinden. 
 

Ansprechpartnerin: Helga Hugo    

Nähtreff 
Mittwoch, 13.03.24, 18.00 Uhr 
 

Sie haben eine Nähmaschine daheim, aber nie richtig 
genäht? Wir wollen uns regelmäßig treffen, um die 
Nähmaschine richtig zu nutzen. Anfängerinnen und 
Anfänger geben wir Tipps und Anleitungen. Aber vor 
allem wollen wir Spaß haben. Bitte bringen Sie Ihre 
Nähmaschine mit. Anmeldungen per E-Mail oder 
telefonisch über das Bürgertreff-Büro. 
 

Ansprechpartnerin: Sarah Karle 

 

Beiträge zur „Beratung zur 
Patientenverfügung“ und zu „Rat & 
Tat“ finden Sie in unserer Rubrik im 
hinteren Teil des Mitteilungsblattes. 
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Störmeldung für die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet
Die Gemeindeverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, Störungen der Straßenbeleuchtung im Ort dem Orts-
bauamt schriftlich, telefonisch (1700-41) oder per E-Mail an ortsbauamt@neuhausen-fildern.de rechtzeitig vor der 
nächsten Wartung zu melden.
Die nächste Wartung findet am Montag, dem 18. März 2024 statt.

Bitte hier ausschneiden

···············  ·····································································································································································

Am ............................................. (Datum) habe ich festgestellt, dass eine Straßenleuchte defekt ist.

Genauer Standort der Leuchte: ..........................................................................................................................................

Absender, Telefon (für Rückfragen): .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Hallenschließung während der Osterferien
Während der Osterferien ist die Mozart-Turnhalle vom 23.03. bis 07.04.2024 geschlossen.
Für die Benutzung der Egelsee-Festhalle inkl. der Vereinsräume und der Egelsee-Sporthallen gilt in diesem 
Zeitraum folgende Regelung: 
Die kompletten Egelseehallen/Vereinsräume/Sporthallen stehen eingeschränkt im Rahmen der Schlüsselge-
walt den leistungssporttreibenden Abteilungen für Trainingseinheiten zur Verfügung.
In diesen Fällen sind die Belegungen vorab direkt mit dem Hausmeister abzusprechen: 
Herr Löfflath, Tel. 0173 / 3482659
Alle Hallen inkl. Vereinsräume sind am Wochenende und an den Feiertagen ausnahmslos geschlossen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Ihre Gemeindeverwaltung

Wann?  » Dienstag, 12.03.2024 ab 17.00 Uhr
Wo?      » Im Saalbau in Neuhausen

Sie sind herzlich eingeladen als Gemeinschaft darüber zu sprechen, 
wie wir das Älterwerden in unserer Gemeinde positiv gestalten können. 
In einer Bürgerbefragung haben wir bereits wertvolle Erkenntnisse und 
Einsichten gewonnen und mit diesen Ergebnissen möchten wir gemein-
sam Ideen für die Zukunft entwickeln. 

Die Bürgerwerkstatt bietet eine einzigartige Gelegenheit, aktiv an 
der Entwicklung unserer Gemeinde teilzunehmen. Gemeinsam können 
wir Lösungen fi nden und eine lebendige, inklusive Umgebung 
für alle Generationen schaffen.

» Ihre Teilnahme macht den Unterschied! 

Wir freuen uns darauf, Sie am 12.03.2024 
im Saalbau Neuhausen zu begrüßen.
 

Einladung zur Bürgerwerkstatt 
«Älterwerden in Neuhausen»

Gemeinsam gestalten wir unsere Zukunft!
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Aus den Sitzungen

3. Umbau und energeti-
sche Sanierung des beste-
henden Einfamilienhauses 
- Hohenstaufenstraße 2  
Einstimmiger Beschluss: Das pla-
nungsrechtliche Einvernehmen 
zum Umbau und energetischen 
Sanierung des bestehenden Ein-
familienhauses wird gemäß § 36 
BauGB i.V.m. § 30 BauGB erteilt.

4. Heizölbestellung 2024 für die 
gemeindeeigenen Gebäude  
Einstimmiger Beschluss: Der 
Technik- und Umweltausschuss 
beauftragt die Verwaltung mit 
der Bestellung von 61.000 – 
97.000 Litern Heizöl für die ge-
meindeeigenen Gebäude im 
Jahr 2024.

Kurzbericht aus der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates vom 
27.02.2024

Beschlüsse des Gemeinderates in 
seiner öffentlichen Sitzung am 
27.02.2024
1. Entwicklungsplanung Friedhof 

Neuhausen auf den Fildern  
Einstimmiger Beschluss: Der 
Gemeinderat beschließt die 

Entwicklungsplanung für den 
Friedhof Neuhausen auf den Fil-
dern.

2. Bündnis Demokratie &  
Menschenrechte 

  Einstimmiger Beschluss: Dem 
Bündnis für Demokratie und 
Menschenrechte wird beigetre-
ten.

3. Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan 2024 
- Beratung und Beschluss 

  Mehrheitlicher Beschluss mit 5 
Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen 
und 1 Enthaltung (abgelehnt): 
Antrag von Frau Gemeinderätin 
Verch, die von den Fraktionen 
in ihren Zielreden beantrag-
ten Ziele und Maßnahmen für 
2024, die z. T. Bestandteil der 
Vorlage „Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan 2024 – Beratung 
und Beschluss“ sind, einzeln zu 
beraten und einzeln darüber 
abzustimmen.  
Mehrheitlicher Beschluss mit 
17 Ja-Stimmen und 5 Nein-
Stimmen: Der Gemeinderat 
beschließt die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan 2024 
(GRV 1/2024).

 Warentauschtag 
Samstag, 16. März 2023 

Egelsee-Festhalle Neuhausen 
Müll vermeiden – der Umwelt zuliebe 

Bring mit – hol ab 
Unter diesem Motto lädt die Fraktion IGL 

gemeinsam mit der Gemeinde Neuhausen ein. 
Warenannahme: 8:30 - 10:00 Uhr 
Warenausgabe: 9:00 - 12:00 Uhr  

 
Angenommen werden:  
Geschirr / Haushaltswaren / Spielzeug/ Spiele / 
Bücher / Haushaltsgegenstände / Funktionsfähige 
Elektrogeräte / Wäsche / Kleidung / Kleinmöbel 
 

Nicht angenommen werden: 
Ski- und Skischuhe / Schlittschuhe / Inliner / 
Kinderautositze / Kinderwagen / Computer / 
Autoersatzteile / Fernseher / Elektrogrillgeräte 
Jahrgänge von Zeitschriften / Matratzen / sperrige 
Gegenstände 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir kontrollieren 
werden. 
Weitere Informationen finden Sie im hinteren Teil 
des Amtsblattes unter den Parteien/IGL. 

Kurzbericht aus der öffentlichen 
Sitzung des Technik- und Um-
weltausschusses vom 27.02.2024

Beschlüsse des Technik- und Um-
weltausschusses in seiner öffentli-
chen Sitzung am 27.02.2024
1. Errichtung einer Zaunanla-

ge und Pflanzung von Hecken 
- In den Akademiegärten 32  
Einstimmiger Beschluss: Das pla-
nungsrechtliche Einvernehmen 
zur Errichtung eines Zauns in 
Höhe von 1,80 m wird gemäß § 36 
BauGB i. V. m. § 31 BauGB versagt. 
Das planungsrechtliche Einver-
nehmen zur Pflanzung einer 
Eibe ohne Früchte (Taxus Media 
Hillii) wird gemäß § 36 BauGB i. 
V. m. § 31 BauGB erteilt.

2. Bauvoranfrage: Neubau eines  
Einfamilienhauses mit Stellplät-
zen - Burgstraße 16/1  
Einstimmiger Beschluss: Das pla-
nungsrechtliche Einvernehmen 
zur Bauvoranfrage betreffend 
den Neubau eines Einfamilien-
hauses wird gemäß § 36 BauGB 
i.V.m. § 30 Abs. 1 BauGB unter 
der Voraussetzung erteilt, dass 
das Flachdach begrünt wird.
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4. Wirtschaftsplan des VVB 
Neuhausen a.d.F. 2024 
- Beratung und Beschluss  
Mehrheitlicher Beschluss mit 20 
Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 
1 Enthaltung: Der Gemeinderat 
berät und beschließt den Wirt-
schaftsplan des Versorgungs- 
und Verkehrsbetriebs 2024 (GRV 
2/2024).

5. Bildung von Ermächtigungsres-
ten im Haushaltsjahr 2023  
Einstimmiger Beschluss: Die 
Verwaltung wird beauftragt im 
Haushaltsjahr 2023, gemäß An-
lage 1, Ermächtigungsüberträge 
für Auszahlungen mit einem Ge-
samtbetrag von 12.078.900,- EUR 
und Ermächtigungsüberträge 
für Einzahlungen mit einem Ge-
samtbetrag von 2.000.000,- EUR 
zu bilden.

6. Bebauungsplan und örtliche Bau-
vorschriften „Bahnhof Neuhausen 
- Busbahnhof“, im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB 

  - Zustimmung zum Bebauungs-
planentwurf mit Begründung  
- Beschluss über Öffentlich-
keitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 
2 BauGB und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB.  
Einstimmiger Beschluss:

 -  Der Gemeinderat stimmt den 
Abwägungsvorschlägen zu den 
eingegangenen Stellungnah-
men, die in der Abwägungsta-
belle zur Zwischenabwägung 
vom 15.01.2024 dargestellt 
sind, zu (Anlage 8).

 -  Dem Bebauungsplanentwurf 
„Bahnhof Neuhausen – Bus-
bahnhof“ bestehend aus Plan-
teil sowie Textteil und Begrün-
dung vom 27.02.2024 wird 
zugestimmt.

 -  Auf Grundlage des in der An-
lage dargestellten Bebauungs-
planentwurfs mit vorläufiger 
Begründung vom 27.02.2024 
wird die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Träger öf-
fentlicher Belange und sonsti-
ger Behörden nach § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt.

7.   Vorkaufsrecht nach § 29 Abs. 
6 Wassergesetz am Gewässer-
randstreifen des Grundstücks 
Gottlieb-Daimler-Straße 8 1 , 
Flst. 4135

  Einstimmiger Beschluss: Der Ge-
meinderat beschließt, auf die 
Ausübung des Vorkaufsrechts 
nach § 29 Abs. 6 Wassergesetz 
für Baden-Württemberg (WG) 
am Gewässerrandstreifen des 
Grundstücks Gottlieb-Daimler-
Straße 81, Flst. 4135 zu verzich-
ten.

8.  Vorkaufsrecht nach § 29 Abs. 
6 Wassergesetz am Gewässer-
randstreifen des Grundstücks 
Obere Bachstraße 8, Flst. 221

  Einstimmiger Beschluss: Der Ge-
meinderat beschließt, auf die 
Ausübung des Vorkaufsrechts 
nach § 29 Abs. 6 Wassergesetz 
für Baden-Württemberg (WG) 
am Gewässerrandstreifen des 
Grundstücks Obere Bachstraße 
8, Flst. 221 zu verzichten.

9.  Ertüchtigung der Kläranlage 
Bauabschnitt 3 
- Vergabe Blockheizkraftwerk

  Einstimmiger Beschluss: Der 
Gemeinderat ermächtigt die 
Verwaltung, die Leistungen für 
den Einbau des Blockheizkraft-
werks im Rahmen des dritten 
Bauabschnittes zur Sanierung 
der Kläranlage an die Fa. Höfler 
Blockheizkraftwerke, Schulstra-
ße 18a, 89180 Berghülen, mit ei-
ner Vergabesumme in Höhe von 
277.482,39 € brutto zu vergeben.

10.  Ertüchtigung der Kläranlage 
Bauabschnitt 3 
- Vergabe Gasspeicher 

  Einstimmiger Beschluss: Der 
Gemeinderat ermächtigt die 
Verwaltung, die Leistungen 
für die Errichtung des neuen 
Gasspeichers im Zuge des drit-
ten Bauabschnittes zur Sanie-
rung der Kläranlage an die Fa. 
Eisenbau Heilbronn GmbH, 
Brüggemannstr. 39-43, 74076 
Heilbronn, mit einer Vergabe-
summe in Höhe von 321.305,95 
€ zu vergeben.

11.  Ertüchtigung der Kläranlage 
Bauabschnitt 3 
-  Vergabe Betonsanierung 

Faulbehälter
  Einstimmiger Beschluss: Der 

Gemeinderat ermächtigt die 
Verwaltung, die Leistungen für 
die Sanierung des Faulbehälters 
in Zuge des dritten Bauab-
schnittes zur Sanierung der 
Kläranlage an die Fa. Resabau 
GmbH, Jechtinger Str. 21; 79111 
Freiburg, mit einer 
Vergabesumme in Höhe von 
582.936,26 € brutto zu verge-
ben.

12.  Ertüchtigung der Kläranlage 
Bauabschnitt 3 

  - Vergabe der maschinentechni-
schen Ausrüstung

  Einstimmiger Beschluss: Der 
Gemeinderat ermächtigt die 
Verwaltung, die Leistungen für 
den Einbau der m a s c h i -
nentechnischen, Ausrüstung 
für den dritten Bauabschnitt 
zur Sanierung der Kläranlage 
an die Fa. Duro Baustoffe und 
Rohrleitungen GmbH, Nauwies 
6 in 66802 Überherrn, mit einer 
Vergabesumme in Höhe von 
1.460.721,99 € zu vergeben.

Verschenkbörse

Beitrag der Gemeinde zur Müll-
vermeidung

Wer gut erhaltene, gebrauchte Ge-
genstände verschenken möchte, 
kann dies per Post, per E-Mail (haas@
neuhausen-fildern.de) oder telefo-
nisch (07158/1700-0) Frau Haas im 
Rathaus mitteilen. Die aktuellen An-
gebote können auch auf der Home-
page der Gemeinde Neuhausen, 
www.neuhausen-fildern.de unter 
der Rubrik Bauen I Wohnen I Um-
welt I Entsorgung I Verschenkbörse 
abgerufen werden. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie bei Frau Haas.

08  Gebrauchte Diakästen und Dias, 
Tel. 8406

11  Tischlampe in Eiche rustikal, 
Höhe 55 cm, Tel. 69977

12  Isol Perfekt, montagefertige Roh-
leitung zum Isolieren, ca. 13 m, 
Tel. 8395

Suchen & Finden

Wer auf der Suche nach gebrauch-
ten Einrichtungs- oder Gebrauchs-
gegenständen ist, kann sich gerne 
an das Rathaus, Frau Haas, wenden. 
Entweder schriftlich über haas@
neuhausen-fildern.de oder telefo-
nisch unter 07158 1700-0. Wir veröf-
fentlichen dann Ihre Suche über das 
Amtsblatt. Dabei wird lediglich die 
Suchbeschreibung publiziert. Rück-
meldungen zu Suchanfragen nimmt 
Frau Haas entgegen und stellt an-
schließend den persönlichen Kon-
takt her.

Fundsachen

Eigentumsansprüche können auf 
dem Fundamt bei Frau Haas, Zim-
mer 007, im Rathaus geltend ge-
macht werden.
• Gehörschutz von uvex
• goldfarbener Anhänger mit wei-

ßen Steinen (Engel ähnlich)
• Herrenarmbanduhr, Marke „Edi-

fice Casio“
• Roséfarbene Damen-Armband-

uhr mit rosa Lederarmband
• Schlüsselring mit 3 gleichen 

Schlüsseln
• goldfarbene Kette mit braunem 

quadratischem Anhänger
• goldener, breiter Ehering
• Bagger- oder Baumaschinenschlüs-

sel „w“ mit „Bau“-Anhänger
• schwarzes Ledermäppchen
• braune Gürtel-Geldbörse
• blauen Geldbeutel „Hamburg“
• kleine, braune Geldbörse



| 11Nummer 10 | Donnerstag | 07. März 2024

Amtliche 
Bekanntmachungen

Bekanntmachung über die Fest-
setzung der Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2024

1. Steuerfestsetzung
Der Gemeinderat hat durch die He-
besatzsatzung vom 24.11.2021 die 
Hebesätze für die Grundsteuer fest-
gesetzt auf
390 v.H. für die Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und
420 v.H. für die Grundstücke (Grund-
steuer B).
Die Hebesätze sind gegenüber dem 
Vorjahr unverändert.
Für alle Steuerschuldner, die für das 
Jahr 2024 die gleiche Grundsteuer 
wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
wird die Grundsteuer 2024 durch 
diese öffentliche Bekanntmachung 
festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes. Für die Steuerschuldner 
treten mit dem Tage der öffentli-
chen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ih-
nen an diesem Tage ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre. 
Dies gilt nicht, wenn Änderungen 
in der sachlichen oder persönlichen 
Steuerpflicht eintreten. In diesen 
Fällen ergeht anknüpfend an den 
Messbescheid des Finanzamtes ein 
entsprechender schriftlicher Grund-
steuerbescheid.

2. Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebe-
ten, die Grundsteuer für 2024 zu 
den Fälligkeitsterminen und mit den 
Beträgen, die sich aus dem letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid 
vor Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung ergeben, auf eines 
der in diesem Bescheid angegebe-
nen Bankkonten der Gemeindekas-
se zu überweisen oder einzuzahlen.

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Be-
kanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines 
Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch bei 
der Gemeinde Neuhausen a.d.F, 
Schloßplatz 1 in 73765 Neuhausen 
a.d.F. erhoben werden. Der Wider-
spruch kann nicht damit begründet 
werden, dass die im Einheitswertbe-
scheid oder im Grundsteuermessbe-
scheid getroffenen Entscheidungen 
unzutreffend seien.

4. Hinweis
Der Widerspruch hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 VwGO). Dies bedeutet, 
dass angeforderte Beträge auch bei 
Einlegung eines Widerspruchs frist-
gerecht zu entrichten sind. Bei ver-

späteter Zahlung treten Säumnis- 
und Vollstreckungsfolgen ein.
Neuhausen a.d.F., 28.02.2024
Ingo Hacker
Bürgermeister

Der Verband Region Stuttgart

lädt ein zur 39. Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft, Infrastruk-
tur und Verwaltung am Mittwoch, 
13. März 2024, um 15.00 Uhr in die 
Geschäftsstelle Verband Region 
Stuttgart, Sitzungssaal 540 (5. OG), 
Kronenstraße 25 in Stuttgart.
Es ist folgende Tagesordnung vor-
gesehen:
Öffentliche Sitzung:
TOP 1 Hochschul- und Wissen-

schaftsregion Stuttgart 
e. V.: Bericht über die Ar-
beit des Vereins, u. a. An-
trag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vom 
19.10.2022

TOP 2 Kofinanzierungsprogramm 
für regionale Innovationen 
in IBA‘27-Projekten

TOP 3 Start des Verfahrens einer 
Deponiestandortsuche in 
der Region Stuttgart für 
mineralische Abfälle der 
Deponieklasse II und ver-
unreinigten Bodenaushub

TOP 4 Stellungnahme zur Fort-
schreibung der Teilpläne 
zum Abfallwirtschaftsplan 
Baden-Württemberg

TOP 5 Verschiedenes

Landkreis Esslingen 
Nachrichten

Fragen zum Thema Abfall

Auskünfte für Bürger aus Neuhau-
sen zu Gebührenbescheiden, An-, 
Abmeldungen und Änderungen, 
Bestellung von Bio-, Restmüll- und 
Papiertonnen, Tel. 0711 9312-551.
Kundenberatung sowie Vereinba-
rung von Terminen für Vorträge 
oder Aktionen,
Tel. 0800 9312-526  
oder 0711 9312-526.
E-Mail: service-awb@lra-es.de
Internet: www.awb-es.de

Mobile Schadstoffsammlung im 
Landkreis Esslingen ab Anfang 
März
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Esslingen führt zwei-
mal jährlich eine mobile Schadstoff-
sammlung durch, eine im Frühjahr 
und eine im Herbst. Die Frühjahrs-
sammlung 2024 findet vom 9. März 
bis zum 8. April 2024 statt. In dieser 
Zeit werden kreisweit an 19 Sammel-

stellen Abfälle aus Privathaushalten 
in haushaltsüblicher Menge ange-
nommen, die aufgrund ihres Schad-
stoffgehaltes nicht in die Restmüll-
tonne geworfen werden dürfen.
Bei der Schadstoffsammlung wer-
den angenommen: Abbeizlaugen, 
Autopflegemittel, flüssige Farben 
und Lacke, mineralische Fette, Fleck-
entferner, Putzmittel, Hobbychemi-
kalien, lösemittelhaltige Klebstoffe, 
Rostschutzmittel, Säuren, Laugen, 
Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, Spraydosen mit 
Restinhalt, Verdünner, quecksilber-
haltige Abfälle usw.
Die schadstoffhaltigen Abfälle sind 
dicht verschlossen, möglichst in der 
Originalverpackung und eindeutig 
gekennzeichnet, abzugeben. Eine 
Annahme ist nur möglich, wenn 
das Fahrzeug vor Ort ist. Keinesfalls 
dürfen Abfälle am Haltepunkt des 
Schadstoffmobils einfach abgestellt 
werden.
Nicht angenommen werden zum 
Beispiel: ausgetrocknete Farben, 
Altmedikamente, Leuchtstoffröh-
ren, Energiesparlampen, Feuerlö-
scher, Altbatterien und Altöl.
Ausgetrocknete Farben und Medi-
kamente werden über die Restmüll-
tonne entsorgt. Leuchtstoffröhren 
und Energiesparlampen können 
kostenlos bei jeder Sammelstelle 
für Elektro- und Elektronikschrott 
abgegeben werden. Altöl, Klein-
batterien und Autobatterien müs-
sen vom Handel zurückgenommen 
werden. Feuerlöscher entsorgen 
Fachbetriebe für die Wartung von 
Feuerlöschern.
Die Termine und weitere Informa-
tionen gibt es auf der Webseite 
www.awb-es.de, Suchbegriff „Ab-
fallinfo/Problemstoffe“. Die Abfall-
App erinnert an den persönlichen 
Sammeltermin, der dem eigenen 
Abfuhrbezirk zugeordnet ist. Im 
Müllkalender 2024 werden die Ter-
mine und Haltestellen des Schad-
stoffmobils ebenfalls aufgeführt.

„Gemeinsam durch das  
Wildkräuterjahr“

Lecker, gesund, ungespritzt, unge-
düngt und ohne Plastikverpackung, 
immer und überall zu finden sind 
Wildkräuter. Voller Inhaltsstoffe, 
Mineralien und Heil wirkung schen-
ken sie pure Energie. Diese „Kraftpa-
kete“ sind auch rund ums Umwelt-
zentrum Neckar-Fils in Plochingen 
zu finden. Drei Abendspaziergänge 
zu den essbaren Wilden auf dem 
ehemaligen Landesgartenschauge-
lände bietet deshalb das Umwelt-
zentrum Neckar-Fils in diesem Jahr 
wieder an. Die Heilkräuterpädago-
gin Susanne Eßlinger führt den ers-
ten Abendspaziergang am 21. März 
unter dem Motto „Frühlingsblüher 
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– Bärlauch und andere Kräuterlein“. 
Zwei weitere Spaziergänge finden 
am 18. Juni und am 19. September, 
jeweils um 18 Uhr statt. Die Kurs-
gebühr beträgt pro Spaziergang 12 
Euro. Eine Anmeldung unter Tele-
fon 07153-608 69 65 oder brigitte.
beier@umweltzentrum-neckar-fils.
de ist erforderlich.

Standesamtliche 
Mitteilungen

	■ Sterbefälle

Rosa Zahlecker geb. Nusser, Letten-
straße 38, Neuhausen auf den Fil-
dern, 101 Jahre alt.

Alexander Martin, Novizenweg 
12/3, 73765 Neuhausen auf den Fil-
dern, 69 Jahre alt.

Ende der amtlichen 
Bekanntmachungen

Soziale Dienste

Beratungsstelle für Ältere und 
pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen

Die Beratungen sind umfassend, neutral 
und kostenlos. Wir wollen Sie dabei un-
terstützen, sich zu orientieren und die 
richtige Auswahl zu treffen, die individu-
ell zu Ihrem Bedarf und zu Ihrer Lebens-
situation passt.
Sie erhalten Informationen
-  zur Versorgungsstruktur und zu Unter-

stützungsangeboten vor Ort
-  rund um die Pflege und altersspezifische 

Situationen
-  zu Leistungen der Pflege- und Kranken-

kassen
-  zu den sozialen Diensten am Ort und im 

Landkreis
- zur Pflege zu Hause
- über teilstationäre und stationäre Hilfen
- über Wohnformen im Alter
Ab sofort finden die Beratungsgesprä-
che im Bürgertreff in der Bäderstr. 1 von 
14.30 bis 17.00 Uhr statt.
Kontaktaufnahme bitte über das Büro 
des Betreuten Wohnens.

Bitte beachten Sie:
Beratungsgespräche sind nur mit einer 
festen Terminvereinbarung möglich.
Ihre Ansprechpartnerin ist Birgit Kolb.
Tel. 0173 3482658 oder 07158 940946
E-Mail: beratung.pflege@neuhausen-
fildern.de

Pflegestützpunkt
Information, Beratung, Vermittlung bei 
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit und zur 
Vorsorge im Alter
Rathaus Denkendorf, Furtstraße 1, 
Zimmer 1.10
Ronja Habermann, Tel. 0711 3902-43639, 
E-Mail: habermann.ronja@lra-es.de

Erreichbarkeit: Montag bis Freitag
Termine nach Vereinbarung: Montag, 
Donnerstag, Freitag

Deutsches
Rotes Kreuz
Ortsverein Neuhausen

Notfallnummern:
Notruf
Rettungsdienst/Feuerwehr  112
Polizei  110
Ärztlicher Notdienst  116 117
Giftnotruf  0761 19240

Bereitschaft, Jugendrotkreuz,  
Arbeitskreis:
Ausbildung in Erster Hilfe, Helfer vor Ort, 
Sanitätswachdienst bei Veranstaltungen, 
Bevölkerungsschutz, Jugendrotkreuz, Ar-
beitskreis, Blutspende.
Sie erreichen uns telefonisch über un-
seren Anrufbeantworter - wir rufen Sie 
schnellstmöglich zurück – oder Sie schrei-
ben uns eine E-Mail.
Telefon: 07158 65008
E-Mail: info@drk-neuhausen.de
Zu den Themen DRK-Hausnotruf, Betreu-
tes Reisen, Ambulante Pflege und Menü-
service wenden Sie sich bitte an unseren 
DRK-Kreisverband Esslingen e.V. unter 
Tel.: 0711 39005-700.

Kirchliche
Sozialstation
Neuhausen
Beratung und Information, ambulante 
Alten- und Krankenpflege, Hilfeleistung 
für Kranke und Pflegebedürftige, Ver-
mittlung ergänzender Hilfen und Pflege-
hilfsmittel.

Ökumenische Nachbarschaftshilfe
(stundenweise Hilfe bei akuten Notfällen 
in Familie und Haushalt) Sprechzeiten in 
der Geschäftsstelle Bäderstr. 1 – Oster-
tagshof (Eingang Entenstraße – Mühlen-
weg), 73765 Neuhausen

Öffnungszeiten
Montag – Freitag von 11 bis 13 Uhr
Telefon: 07158 951403
Fax: 07158 951405
E-Mail:  
sozialstation-neuhausen@t-online.de
www.sozialstation-neuhausen.de
Außerhalb der Sprechzeiten erreichen Sie 
die Kirchliche Sozialstation Neuhausen 
und die Ökumenische Nachbarschaftshil-
fe telefonisch über den Anrufbeantwor-
ter (Tel. 07158 951403). Der Anrufbeant-
worter wird täglich in der Zeit von 8 bis 
20 Uhr vom diensthabenden Mitarbeiter 
regelmäßig abgehört. Falls erforderlich, 
werden Sie zurückgerufen.

Hospizdienst 
Ostfildern e.V.

Hospizdienst Ostfildern e. V.
Für die Beratung und Begleitung eines 
Menschen in der letzten Lebensphase 
und seiner Angehörigen stehen wir als 
Hospizdienst Ostfildern auch den Bür-
gern von Neuhausen zur Verfügung.
Wenn Sie sich unsicher sind, was in dieser 

Zeit wichtig und zu beachten ist, beraten 
wir Sie gern. In der Betreuung des Betrof-
fenen können wir Sie mit unseren Ehren-
amtlichen unterstützen und entlasten. 
Unser Dienst ist kostenfrei.
Kontakt: Tel. 0711-3415336

Freundeskreis für
Suchtkrankenhilfe

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Wir treffen uns jeden Montag um 19.30 
Uhr im Evang. Gemeindezentrum in Neu-
hausen. Kontaktpersonen unseres Freun-
deskreises sind:
Günter Schweizer, Tel. 07158 61502
www.freundeskreis-sucht-neuhausen.de
Denn es ist keine Schande, alkoholkrank 
zu sein, aber es ist eine Schande, nichts 
dagegen zu tun. Diskretion ist selbstver-
ständlich.

Sonstige Beratungsstellen

Kreisdiakonieverband 
im Landkreis Esslingen

Diakonische Bezirksstelle Filder
Die Diakonische Bezirksstelle Filder in 
Bernhausen berät und begleitet Men-
schen in schwierigen Lebenssituationen. 
Wir unterstützen Sie bei der Suche nach 
Lösungen und vermitteln Hilfen.
Die Beratung ist kostenlos, vertraulich 
und offen für alle Menschen, unabhängig 
von Religion und Staatsangehörigkeit.
Informationen zu unseren Beratungsan-
geboten finden Sie auf unserer Home-
page unter www.kdv-es.de
Wir beraten Sie gerne!
Vereinbaren Sie Ihren Termin bei uns te-
lefonisch oder schicken Sie eine E-Mail.
Kontakt:
Diakonische Bezirksstelle Filder
Falkenweg 1, Filderstadt-Bernhausen
Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr: Tel. 0711 9979820
E-Mail: dbs.be@kdv-es.de

FED
Der Familienentlastende Dienst an Men-
schen mit Behinderungen und ihren 
Angehörigen (FED) ist ein Anbieter der 
offenen Behindertenhilfe. Träger ist der 
Kreisdiakonieverband im Landkreis Ess-
lingen. Wir unterstützen und beraten 
Familien im Alltag, die mit ihren geistig, 
körperlich oder mehrfach behinderten 
Angehörigen zusammenleben. Unser 
Einzugsgebiet umfasst Filderstadt, Lein-
felden-Echterdingen und Neuhausen auf 
den Fildern. Wir bieten individuelle Hil-
fen, Inklusion und Assistenz, sowie Sport- 
und Freizeitgruppen, offene Treffs, 
Samstags-, Ferienbetreuungen und Über-
nachtungsfreizeiten an. 
Beim FED sind überwiegend Ehrenamt-
liche und bürgerschaftlich Engagierte 
tätig, die für ihre Aufgabe geschult wer-
den. Wir freuen uns über weitere Verstär-
kung.
Für Interessierte bietet der FED auch Stel-
len für ein FSJ bzw. den Bundesfreiwilli-
gendienst an. Ansprechpartnerin ist Anja 
Schlenker (Tel.: 0711 99798220).


